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Le its at z 

Da Aninelder beglaubigte Abschriften der Prioritätsunterlagen 

jederzeit vor Ablauf des 16. Monats nach dern Prioritätstag 

einreichen können, liegt ein Mangel, zu dessen Besei-tigung 

der Aninelder aufzufordern ist, erst nach Ablauf dieser Frist 

vor. 
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SAC1VEREALT UND ANTBXGE 

Am 23. Februar 1979 hatte die Beschwerdeftthrerin eine euro-

pAische Patentanmeidung eingereicht und dabei die PrioritAt 
einer in der Bundesrepublik Deutschland am 28.. Februar 1978 

eingereichten nationalen Patentanmeldung geltend gemacht. 

Der Anmeldung war keine Abschrit der frtheren nationalen 

Paten.tanmeldung beigefttgt worden. 

In einer Mitteilung vom 29. März 1979 erinnerte die Eingangs-

steile des Europäischen Patentamts der Zweigstelle in Den Haag! 

Niederlande die BeschwerdefUhrerin daran, da8 keixie Abschrift 

der frtheren nationalen Patentanmeldung eingereicht worden war, 

forderte die Beschwerdefthrerin auf, den "Mange)." vor Ablauf 
der Frist von 16 Monaten nach dem frthesten Priorittstag gemAB 

Regel 38 (31 EPTJ zu beseitigen und warnte the Beschwerdeftthre-

rin davor, daB nach Artikel 91 (3) EPti der Prioritätsanspruch 
fttr die Azmieldung erlöschen wiirde, wenn der "Mange)." nicht 
rechtzeitig beseitigt würde. Die BeschwerdefUhrerin hat auf 

diese Mitteilung nicht geantwortet. 

Am I. August 1979 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeftlh-
rerin mit, daB der auf the fr(there nationale Arimeldung ge-

sttttzte PrioritAtsanspruch erioschen sei, da keine Abschrift 

dieser Anmeldung vor Ablauf des 16. Monats nach dem PrioritAts-

tag eingereicht worden sei. Die Beschwerdef(ihrerin wurde auch 

darauf hirigewiesen, daB sic eine Entscheidung gemAB Regel 69 

(2) EPU in dieser Angelegenheit beantragen knne. 

Am 2. August 1979 glngen mit einem Schreiben der Beschwerde-

fthrerin vom 30. Juli 1179 the entsprechenden PrioritAtswiter-
lagen beim EuropAischen Patentamt in Mtn:hen em. Die Priori-
tAtsunterlagen und das Schreiben wurden an the Eingangsstelle 

weitergeleitet, bei der sic am 13. August 1979 anlcamen. 

Am 14. August 1979 schickte die Beschwerdeftthrerjn ein Schrei-
ben an das Europàische Patentamt in M1nchen, das an die Eingangs-
steile weitergeleitet wurde, bei der es am 22. August 1979 em- 
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gung. Die Beschwerdeftthrerin machte geltend, daB der Priori-
tAtsanspruch nicht erloschen und die Mitteilunq vom 1.. August 
1979 unrichtig sei. Artikel 4D der Pariser Verbandsiberein-
kunft unterscheide zwischen der Abgabe der PrioritAtserklärung 
und der Erfihlung sonsti.ger Formvorschriften und diese Unter-

scheidung sei auch in das Euroäische Pateritübereunkoumien ther'! 
nommen worden. Die Beschwerdeftlhrerin machte fenner geltend, - 
daB Regel 41 (1) EPU in. Verbundung mit Artikel 91 (1) Buch-
stabe a) bis d) EPt die Eungangsstelle verpflichte, den Anmel- 
der auf Mängel hinzuweisen und ihn aufzufordern, die Mängel 
innerhaib euner von ihr zu bestiminenden Fnist zu, beseitigen 
und daB ciii Mangel erst dann bestehe, wenn die Frist von 16 
Monaten abgelauf en sei, ohne da.B the PnioritAtsuntenlagen. em-
gereicht worden seien. In dem vonliegenden Fall sei keine Ge-
].egenheit gegeben worden, den Mangel zu beseitigen. Hilfsweise 
beantragte die Beschwerdefthrerin die Wiede reins etzung in den 
vorigen Stand u.nd reichte Beweisinittel für diesen Antrag eu. 

hnzwischen, nämlich am 17. August 1979, hatte die Eungangsstel-
le den Beschwerdefihrerin den Eungang der PrioritAtsumterlagen 
bestàtigt und sie auf die Bestimmungen des Artikels 122 EPU 
(Wiedereunsetzung in den vonigen Stand) hungewiesen. 

Am 14. September 1979 téilte the Eungangsstelle der Beschwer-
defthrenun schniftlich mit, daB Wiedereunsetzung in den vonigen 
Stand gewAhrt worden sei. 

Am 2. Oktober 1979 reichte die Beschwerdefihrerun cue Beschwer-
de gegen die Entscheidung den Eungangsstelle vom 14. September 
1979 ein und begrUndete the Beschwerde. Im wesentlichen wie-
derholte die BeschwerdefUhrenun ihre frUheren rechtlichen AUs-
fUhrungen. 

Am 7. November 1979 wies die Eungangsstelle in einer Entschei-
dung die im Schreiben der Beschwerdefihrerun vom 14. August 
1979 enthaltenen rechtlichen Uberlegungen wit der Begrfindung 
zurttck, daB Artikel 91 (2) EPS 	das Europã.ische Patentamt 
nur verpflichte, den Anmelder auf behebbare MAngel hunzuwei- 
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sen und daB die Nichteinreichung der PrioritAtsunterlagen 
innerhaib der 16-Mcnatsfrist ein Mangel sei, der nicht ntehr 
beseitigt werden könne. In der gleichen Entscheidung wurde 
darauf hingewiesen, daB dem Hilfsantrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand bereits stattgegeben worden sei. 

Am 7. Dezember 1979 reichte die Beschwerdef1hrerin eine Be-
schwerde gegen die Entscheidung vom 7. November 1979 ein und 
wiederholte als Begr1ndung im wesentlichen ihre frtheren recht-
lichen Uberlegungen. 

Am 20. Februar 1980 beantragte die Beschwerdef(ihrerin eine 
miindliche Verhandlung, deren Zeitpunkt auf Antrag der Beschwer-
deIUhrerin zweiinal verschoben wurde. Am 20. Mai 1980 reichte... 
die BeschwerdefUhrerin erneut einen Schriftsatz mit ergänzen-
den rechtlichen t7berlegungen eIn und zog spAter ihren Antrag 
auf mUxidliche Verhandluiig zurttck. 

ENTSCEEIDtJNGSGRUNDE 

Die Beschwerden entsprechen den Artikein 106 bis 108 und den 
Regein 1 (1) und 64 EPU; sie sind daher zulAssig. 

Die praktischen Schwierigkeiten ftlr Anmelder, von nationalen 
Patentämtern beglaubigte Abschriften von PrioritAtsunterlagen 
schnell zu erhalten, waren bei der Ausarbeitung des Europã-
ischen Patentbereinkoznmens wohlbekannt. Zweifellos aus die-
sem Grund. erlaubt Regel 38 (3) EPU den Anmeldern europAischer 
Patentanmeldungen, the beglaubigten Prioritätsunterlagen je-
derzeit vor Ablauf des 16. Monats nach. dem PrioritAtstag 
einzureichen. 
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3. Nach den Ubereinicomnen liegt erst dann ein Nangel. vor, wenn 
die Prioritàtsunterlagen bei Ablauf dieser Frist noch nicht 
eingereicht sind. Wie die Beschwerdeftlhrerin zurecht geltend 
gemacht hat, kann der Mangel erst riach Ablauf dieser Frist 

• festgestellt werden, und es inufi den Anmeider Gelegenheit ge-
geben werden, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu 

• beseitigen. Ein Rechtsveriust tritt nur dann em, wenn der An-
inelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. maclit. 

4.. Es wird jedoch bemerkt, daB nicht alle Bestimmungen des Arti 
kels 91 EPU, die Mängel betreff en, in der gleichen Weise zu 
behandeln sind. In Fall der unterlassenen Erfindernennurig zum 
Beispiel tritt nach Regel 4 (1) in Verbmndung nit Artike]. 91 
(5) EPU der Mangel, der innerhaib der Frist von 16 Monaten be-
seitigt werd.en kann, bereits bei der Einreichung der Anmelduxig 
em. 

Aus diesen tber1egungen ergibt sich, daB die angegriffene Exit-
scheidung u.nrichtig war und aufzi.xheben ist. Auch hat die Em-
gangsstelle zu Unrecht Wiedereins-tzung in den.'vorigen Stand 
gewAhrt, da keixi Rechtsverlust eingetreten war. Artikel 122 (1) 
EPt3 kaxin semen Wortlaut nach nur dann angewendet werden, wenn 
der Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels eingetreten 
ist. 

Daher ist auch die Wiedereinsetzungsgebtlhr von Europischen 
Patentamt zu 3nrecht entgegengenommen worden und nuB an die 
BeschwerdefUhrerin zurUckgezahlt werden. Die Juristische Be-
schwerdekainmer ist zu dieser Anordnung aufgrund des Artikels 
111 (1) Satz 2 EPti ermâchtigt, wonach the Kammer in Rabmen 

der ZustAndigkeit der Eingangsstelle tatig werden kann. 

Die Eingangssteile hat in ibrigen einen wesentlichen Verfahrens-
mangei dadurch begangen, daB sie zuerst Uber den von der Be 
schwerdefihrerin hilfsweise gesteilten Wiedereinsetzungsan-
trag entschieden hat, bevor sie Uber den Hauptantrag der Be-
schwerdefUhrerin entschied. Da ein wesentlicher Verfahrens- 
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rnangel vorliegt, der Besctiwerde stattgegeben wird und es 
eindeutiq der Billigkeit entspricht, die Rfickzahlung der 
BeschwerdegebUhren nach Regel 67 EPt3 anzuordnen, geschieht 
dies. 

8. Bei richtiger Durchftthrung des Verfahrens ware die Beschwer-
defUhrerin aufgefordert worden, die fehienden Prioritàtsunter- 
lagen innerhaib einer Frist einzureichen, die inindestens 
2 Monate betragen hàtte (Artikel 91 (2) und Regel 41 (1), 
84 EPt). TatsAch].ich hat die Beschwerdeftilirerin die fehienden 
t3nterlaqen ohne Aufforderung in weniger als 2 Monaten nach 
Entstehunq des Mangels eingereicht. Der Mangel ist also besei-
tigt, und es ergibt sich keine Notwendigkeit fUr die Juri-
stische Beschwerdekammer, die BeschwerdefUhrerin zur Beseiti-
gung eines Mangels aufzufordern. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidungen der Eingangsstelle des Europaischen Pa-
tentamts vom 14. September und 7. November 1979 werden 
aufgehoben. 

Es wird festgestellt, daB als Folge des bioBen Ablaufs der 
16-Monatsfrist der PrioritAtsanspruch fUr diese Anmeldung 
nicht erloschen ist. 

3.. Die Rfickzahlung der WiedereinsetzungsgebUhr wird angeordnet. 

4. Die Rttckzahlung der Beschwerdegebthren wird ange.çrdnet. 
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